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ELEKTRONISCHER RECHTSVERKEHR

seit 1.1.23 ist die elektronischer-rechtsverkehr- 
Verordnung (erVV) auch für steuerberater relevant
von Anna-Lena Kalb, Fulda

| Die ERVV soll einheitliche Rahmenbedingungen für die elektronische 
Kommunikation mit den Gerichten der Länder und des Bundes schaffen. 
Sie trat bereits am 1.1.18 in Kraft und wirkt sich mit der verpflichtenden 
Nutzung des besonderen elektronischen Steuerberaterpostfachs (beSt) ab 
dem 1.1.23 auch auf die digitale Berufspraxis der Steuerkanzleien aus. Die-
ser Beitrag untersucht den Einfluss der Verordnung auf die digitale Kom-
munikation zwischen Steuerberatern und Gerichten und erläutert die damit 
verbundenen technischen Rahmenbedingungen. |

Aufbau und wesentlicher Inhalt 
Der Anwendungsbereich der „Verordnung über die technischen Rahmenbe-
dingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verord-
nung – ERVV)“ ist weit gefasst und viele Einzelgesetze und Verordnungen be-
rufen sich auf sie – so auch die Finanzgerichtsordnung (§ 52a Abs. 2 FGO). 
Steuerberater zählen damit unmittelbar zum Adressatenkreis der ERVV. 

Die ERVV ist in vier Kapitel untergliedert:

	� Allgemeine Vorschriften 
	� Technische Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs 
	� Besonderes elektronisches Behördenpostfach 
	� Schlussvorschrift 

Beachten sie | Von besonderer Bedeutung für den steuerberatenden Be-
rufsstand sind die Regelungen des zweiten Kapitels, in dem die technischen 
Rahmenbedingungen für die Einreichung elektronischer Dokumente bei den 
Gerichten festgelegt sind. Hierzu zählen insbesondere die Formate der elek-
tronischen Dokumente, die Anforderungen an strukturierte Datensätze und 
die Übermittlung elektronischer Dokumente mit qualifizierter elektronischer 
Signatur. 

Um mit der technischen Entwicklung Schritt zu halten, werden die aktuellen 
Standards jährlich vom Bundesministerium der Justiz (BMJ) mit der ERVB 
veröffentlicht (vgl. www.justiz.de – Bekanntmachungen). Die derzeit gültige 
ERVB 2022 wurde am 18.2.22 im Bundesanzeiger veröffentlicht (vgl. BAnz AT 
18.2.22 B2). 

	◼ exkurs: erVV und die best-Nutzungspflicht seit 1.1.23

Bislang konnten Steuerberater Revisionen, Nichtzulassungsbeschwerden, sons-
tige Rechtsbehelfe, Anträge und Prozesserklärungen noch außerhalb des elekt-
ronischen Rechtsverkehrs per Briefpost oder Fax an die Gerichte versenden. 
Doch diese Möglichkeit entfällt mit der Zurverfügungstellung des beSt. 

regelungen der 
erVV auch für 
steuerberater 
verbindlich

Wichtig: technische 
rahmenbedingungen

Jährliche  
Überprüfung der 
erVV-standards



11

Berufsrecht

KP

01-2023 KP Kanzleiführung 
professionell

Seit dem Jahreswechsel 2022/2023 werden sukzessive alle Steuerberater, Steuer
bevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften mit einem Registrierungs
brief durch die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) dazu aufgefordert, die 
 Erstanmeldung am beSt vorzunehmen. Notwendig hierfür sind neben dem Re
gistrierungsbrief ein gültiger Personalausweis mit OnlineAusweisfunktion 
 (OnlineAusweis) und ein Kartenlesegerät als erforderliche Hardwarekomponen
te für die Datenübermittlung. Die Berufsangehörigen unterliegen ab Zugang des 
Registrierungsbriefs der mit dem beSt verbundenen aktiven Nutzungspflicht. 
Diese verfahrensrechtliche Verpflichtung ist in § 52d S. 2 FGO verankert und be
steht für alle Berufsträger (vgl. FAQ der BStBK, S. 10 ff.).

Anforderungen an elektronische Dokumente
Grundsätzlich sind elektronische Dokumente im Dateiformat PDF zu über
mitteln. Wenn bildliche Darstellungen (z. B. aufwendige Grafiken, Planzeich
nungen, Fotos) im PDFFormat nicht verlustfrei wiedergegeben werden kön
nen, darf das elektronische Dokument zusätzlich im Dateiformat TIFF über
mittelt werden. 

	◼ erVB: Dateiversionen, die bis mind. 31.12.22 zulässig sind
PDFFormat:
TIFFFormat:

PDF 2.0, PDF/A1, PDF/A2, PDF/UA
TIFF Version 6

Neben den Dateiformaten und versionen, werden mit der ERVB 2022 auch 
Eigenschaften der elektronischen Dokumente festgelegt, die für eine funkti
onierende digitale Kommunikation zwischen Steuerberater und Gerichten 
bedeutend sind. 

	◼ erVB: Konventionen für Dateinamen

	� Zeichenlänge: maximal 90 Zeichen (einschließlich der Dateiendungen)
	� erlaubte Zeichen: Buchstaben des deutschen Alphabets, einschließlich der 
Umlaute (ä, ö, ü) und ß, Ziffern, Unterstrich und Minus, Punkte zur Abtrennung 
von Dateiname und endung. 

	� Inhalt: Dateinamen sind grundsätzlich so zu wählen, dass sie schlagwortartig 
den Inhalt des elektronischen Dokuments zusammenfassen. 

Hinsichtlich des Versands von Dateien sind folgende Konventionen zu beach
ten: 

	◼ erVB: Konventionen für den Dateiversand

	� Keine Dateikomprimierung: Eine komprimierte Übermittlung elektronischer 
Dokumente im ZIPDateiformat ist ausgeschlossen. 

	� Keine Passwörter, scripte: Ebenfalls zur Bearbeitung ungeeignet sind elekt
ronische Dokumente, die durch ein Kennwort geschützt sind oder Scripts, wie 
z. B. JavaScript, beinhalten.

Grundsätzlich: 
PDf, in besonderen 
fällen auch tIff
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	� Die zu versendenden Dokumente durchnummerieren: Bei mehreren elektro-
nischen Dokumenten soll durch das Voranstellen einer Nummerierung eine 
einfache Zuordnung ermöglicht werden (01, 02 etc.)

	� ergänzen um XML-Metadaten: Zudem wird der Nachricht ein strukturierter 
maschinenlesbarer Datensatz im Dateiformat XML beigefügt, der nachfolgen-
de Angaben enthält:

	▪ Bezeichnung des Gerichts
	▪ Aktenzeichen des Verfahrens (sofern bekannt)
	▪ die Bezeichnung der Parteien oder Verfahrensbeteiligten
	▪ die Angabe des Verfahrensgegenstands
	▪ Aktenzeichen eines denselben Verfahrensgegenstand betreffenden Verfah-

rens und die Bezeichnung der die Akten führenden Stelle (sofern bekannt)

Darüber hinaus unterliegen auch die Anzahl und das Volumen elektronischer 
Dokumente in einer Nachricht verschiedenen Restriktionen, die nachfolgend 
veranschaulicht werden:

	◼ erVB: Versand-höchstmengen
1.4.22 bis 31.12.22
1.1.23 bis 31.12.23

max. 200 Dateien mit zusammen 100 Megabyte
max. 1.000 Dateien mit zusammen 200 Megabyte

Sind die bei Gericht einzureichenden Unterlagen mit umfangreichen Anlagen 
und Gutachten verbunden, können die o. g. Höchstgrenzen überschritten 
werden. Sodann dürfen die elektronischen Dokumente auf einem physischen 
Datenträger (derzeit und bis 31.12.22: DVD, CD) übermittelt werden. Voraus-
setzung hierfür ist jedoch, dass eine Überschreitung der zulässigen Doku-
mentenanzahl oder des zulässigen Dateivolumens auch durch eine mögliche 
Aufteilung des Dateiinhaltes auf mehrere Dateien nicht vermieden werden 
kann und dies glaubhaft gemacht wird. 

In der Begründung des Regierungsentwurfs der ERVV wird darauf hingewie-
sen, dass es dieses Vorgehen den Gerichten ermöglicht, auch große Doku-
mente in elektronischer Form weiterzuverarbeiten und zu der elektronischen 
Akte zu nehmen. Diese Prozessdigitalisierung berücksichtigt auch die in dem 
Regierungsentwurf der ERVV aufgezeigten Nachhaltigkeitsaspekte, da mit 
der Förderung der elektronischen Kommunikation auch ein reduzierter Pa-
pierverbrauch und ein schonender Ressourcenumgang einhergeht. Mit Blick 
auf die Umweltbilanz bleibt zu wünschen, dass ein Ausdruck der Unterlagen 
und eine physische Ablage im Aktenordner in der Praxis tatsächlich unter-
bleibt und eine digitale Weiterverarbeitung erfolgt. 

elektronische Übermittlung in ungeeigneter form
Ist ein elektronisches Dokument für das Gericht zur Bearbeitung nicht geeig-
net, ist dies dem Absender unter Hinweis auf die Unwirksamkeit des Ein-
gangs gemäß § 52a Abs. 6 FGO (§ 130a Abs. 6 ZPO) unverzüglich mitzuteilen. 
Das Dokument gilt als zum Zeitpunkt der früheren Übermittlung eingegan-
gen, sofern der Absender es unverzüglich im geeigneten Dateiformat nach-
reicht und glaubhaft macht, dass es mit dem zuerst eingereichten Dokument 
inhaltlich übereinstimmt. 

Versand- 
höchstmengen

umfangreicher 
schriftverkehr  
per cD/DVD

hinweispflicht  
des Gerichts
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	◼ unterbliebener hinweis – Wiedereinsetzung (Bfh 5.6.19, IX B 121/18)

Eine über das beA versandte Datei enthielt technisch unzulässige Zeichen (Um-
laute und Sonderzeichen) in der Dateibezeichnung. Die Nachricht konnte deshalb 
nicht dem BFH zugestellt werden, sondern wurde in ein Verzeichnis für „korrup-
te“ Nachrichten verschoben. Auf dieses Verzeichnis hat der BFH weder Zugriff, 
noch ist er von dem Vorgang benachrichtigt worden, sodass ein Hinweis nach 
§ 52a Abs. 6 FGO nicht erteilt werden konnte. Der Nachrichtenabsender enthielt 
die Mitteilung, dass die Nachricht erfolgreich versandt und zugegangen sei. In 
der Folge wurde die Begründungsfrist zwar versäumt, allerdings jedoch von Amts 
wegen eine Wiedereinsetzung nach § 110 AO gewährt. Mit der Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand ist die versäumte Handlung innerhalb der vorgeschriebenen 
Frist von einem Monat nachzuholen. Abweichend von § 110 Abs. 2 AO beträgt die 
Frist im finanzgerichtlichen Verfahren nur zwei Wochen (§ 56 Abs. 2 FGO). 

Anforderungen an die signatur
Nach § 52a Abs. 3 FGO (§ 130a Abs. 3 ZPO) gilt: Ein elektronisches Dokument 
muss entweder mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verant-
wortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person (ein-
fach) signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg (§  52a Abs.  4 
FGO/§ 130a Abs. 4 ZPO; das beSt ist ein sicherer Übermittlungsweg!) einge-
reicht werden. Die Regelungen der ERVV zur Übermittlung elektronischer 
Dokumente mit qualifizierter Signatur haben für Steuerberater damit keine 
unmittelbare Auswirkung, da ihnen ja ein sicherer Übermittlungsweg zur 
Verfügung steht.

	◼ einfache signatur (BGh 7.9.22, XII ZB 215/22, Beschluss)

Die einfache Signatur i. S. d. § 130a Abs. 3 S. 1 Alt. 2 ZPO meint die einfache Wie-
dergabe des Namens am Ende des Textes, beispielsweise bestehend aus einem 
maschinenschriftlichen Namenszug unter dem Schriftsatz oder einer eingescann-
ten Unterschrift. Nicht genügend ist das Wort „Rechtsanwalt“ ohne Namensan-
gabe.

fAZIt | Mit der Errichtung des beSt ab dem 1.1.23 unterliegen alle Berufsträger 
der aktiven Nutzungspflicht in der elektronischen Kommunikation mit den Ge-
richten. Die mit der ERVV festgeschriebenen technischen Rahmenbedingungen 
und Anforderungen an elektronische Dokumente sind ab diesem Zeitpunkt von 
allen Kommunikationsbeteiligten einzuhalten. Die einheitlichen Regelungen tra-
gen zu einer Rechts- und Verwaltungsvereinfachung bei und fördern die elektro-
nische Kommunikation innerhalb des EGVP-Verbunds. Die Berufsangehörigen 
sind aufgerufen, sich mit den Regelungsbereichen der ERVV vertraut zu machen 
und die aktuellen Entwicklungen auf Basis der ERVB im Blick zu behalten, sodass 
die digitale Kommunikation zwischen Steuerberatern und Gerichten nach dem 
Jahreswechsel 2022/ 2023 reibungslos verläuft und dem Beratungs- und Man-
dantenanspruch gerecht wird. 

einfache signatur bei 
sicherem Übertra-
gungsweg


